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Jahresbericht an die Synode.

Von Wecan Frei.

Eê ist dieser jährliche Bericht an die Synode die' einzige Zusainnicnstellung der

Aenderungen und Fortschritte im Gebiete der Kirche und Schule, und wir
glauben daher, demselben auch dicseêmal wieder eine Stelle in'unsern Ueber-

lieferungcn anweisen zu dürfen.

Am Schlüsse meiner dießjährigen Amtsführung wartet noch

ein erfreuliches Geschäft auf mich. Das vergangene Jahr
bietet uns in mancher Hinsicht frohe Rückblicke dar.

Blühende Gewerbe brachten den Emsigen Arbeit und freudi-
ges Auskommen; die Natur segnete daS Land mit ausgezeich-

netem Ertrage; zeitgemäße und einträchtige Fortschritte in
unsern öffentlichen Institutionen eröffnen uns auch in eine

weitere Zukunft angenehme Aussichten. Wir hatten ein

glückliches Jahr. Wie es namentlich für die Sache der

Volksbildung durch Kirche und Schule nicht ohne mannig»
faltigen Gewinn verschwunden ist, das werden Sie nochmals
mit Erhebung wahrnehmen, wenn mein Jahresbericht die

Erscheinungen auf diesem Gebiete in Ihre Erinnerung zurück-

ruft.
Indem ich zuerst dasjenige erwähnen will, was sich auf

Kirche und Schule im gesummten Canton bezieht, ehe ich

auf die Berichte aus den einzelnen Gemeinden übergehe,

bringe ich vor Allem aus die neue Verfassung zur Sprache,
die von der Landsgemeinde den 3t. August des vorigen
Jahres mit dem vollen Anstande, der einem würdigen Sou-
verain zukommt, angenommen worden und seither in ihrem

ganzen Umfang ins Leben getreten ist. Auch das alte Land-

buch erwähnte Kirche und Schule. Aus mehreren Stellen
des 13. Artikels in demselben weht ein herrlicher Geist, den

noch die spätesten Geschlechter ehren werden, und die Vor-
schriften, welche derselbe über den Jugenduntcrricht aufstellt,
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find wahrhaft merkwürdig, wenn man sie im Verhältnisse zu

ihrer Zeit betrachtet. Ungleich tiefer und kräftiger aber

müssen die Bestimmungen der neuen Verfassung in das We-
sen der Volksbildung eingreifen. Mehrere derselben sind von
der Art, daß sie wol ohne Bedenken unter die wichtigsten

Culturerscheinungen in den äußern Rohden seit der Refor-
mat,on gereiht werden dürfen. Ich bezeichne als solche zuerst

den Artikel, welcher der Obrigkeit überhaupt und dem zwei-

fachen Landrathe besonders die bestimmte Pflicht auflegt,
für das Beste von Kirche und Schule zu sorgen; alle ob-

rigkeitliche Einwirkung auf die Förderung des Schulwesens

entbehrte einer festen Grundlage, ehe wir diesen Artikel hat-

ten, und namentlich stund die obrigkeitliche Schulcommission
immer auf schlüpfrigem Rasen, ehe ihr derselbe eine verfas-
sungsmäßige Stellung sicherte. Eben so bedeutend ist eine

zweite Bestimmung, welche die Federung obrigkeitlicher Be-

scheinignng der Tüchtigkeit und Wahlfähigkeit zum Predigt-
oder Schulamte zu einem Artikel der Verfassung erhebt.

Für Schulstellen war diese Bescheinigung zwar seit 183t1

gefedert worden; wer konnte sich aber verhehlen, wie schwe-

ren Stand die Foderung bekommen haben würde, wenn

irgendwann beharrliche und gewandte Widerspänstigkeit sich

hinter den Einwurf verschanzt hätte, daß sie ohne vorherige
Bestätigung durch die Landsgcmeinde der gesetzlichen Kraft
ermangle. Neulich geschah von Seite einer schweizerischen

theologischen Prüfungsbehörde die seltsame Anfrage an mich,
ob wirklich ein Subject, welches sich bei derselben um die

Prüfung gemeldet, aber von vorne herein seine Unbekannt-

schaft mit den Grundsprachen der heil. Schrift erklärt hatte,
hoffen dürfe, bei uns Anstellung zu finden, wenn es ordi-
nirt würde; ich war eigentlich stolz darauf, antworten zu
können, daß die gehörige Tüchtigkeit der Geistlichen nirgends
entschiedener gefodert werde, als fortan bei uns, indem diese

Foderung sogar in der Verfassung stehe.

Als Geistliche freuen wir uns dann besonders noch, daß die
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Verfassung uns in unserer Wirksamkeit für Sittlichkeit und
Religiosität auf und neben der Kanzel den kräftigen Schutz
der Obrigkeit zusagt. Möge er für unzeitigcs, unbesonnenes
Hadern nie gesucht und eben darum auch dem echten Eifer für
das Gute dann jederzeit desto sicherer gewährt werden.

Auch der Aufnahme der Synode in die Verfassung, wie sie

in den neuen Verfassungen der zur Mehrheit oder ganz refor--
mirten Stände Zürich, Bern und Schaffhausen ebenfalls statt,
gefunden hat, werden wir gewiß Alle uns freuen. Wir hatten
das Gesuch um diese Aufnahme bereits an die Rcvi'sionscom--
mission von 183 l gestellt, von der es aber nicht berücksichtigt
wurde. Ich wollte es bei der vorjährigen Revisionscommission
im Namen der Geistlichkeit wiederholen, ohne daß ich die so

schnelle Beendigung ihrer Verfassungsarbcit ahnte; H. Cam-
merer Walser in Herisau, wo sich dieselbe zu dieser Arbeit
versammelte, vernahm es noch zur rechten Zeit, daß sie ihren
Entwurf schon bei der ersten Versammlung zu vollenden ge,
denke, und machte eine Eingabe, durch die er bewirkte, daß
dieses Mal unserm Begehren entsprochen wurde.

Die neue Verfassung überweist die Ehcstrcitigkeiten einem

Ehegerichte, das nunmehr auch eine konstitutionelle Stellung
gewonnen hat und in seiner neuen Zusammensetznng zum Drit-
tel aus Geistlichen bestehen soll. Will man die Geistlichen in
den Ehegaumerbehörden haben, wo sie die Ehescheidung begut,
achten sollen, so führt die Eonseguenz sie auch iu's Ehegcricht;
meine Ueberzeugung ist aber noch keinen Augenblick wankend

geworden, daß nämlich die Geistlichen in Ehestreitigkeiten
ausschließlich vermitteln sollten, die Mitwirkung zur Scheidung
aber Niemand weniger ansteht, als den Geistlichen, welche
einst die Ehen mit dem vollesten Ernste der Religion zu verbinden
hatten. — Die neue Zusammensetzung des Ehegerichtcs hat
unstreitig auch ihre Gründe für sich, aber fie ist zugleich
mit dem Nachtheile verbunden, daß bei derselben die Mehrzahl
der Geistlichen für die Behandlung der Ehestreitigkeiten einer
Schule entbehren muß, die gewiß bisher auf eine geschicktere

Behandlung derselben in den Ehegaumerbehörden nicht ohne

vortheilhaften Einfluß geblieben ist. — Daß der große Rath
neulich, in Uebereinstimmung mit dem Schlüsse des vierten
Artikels der Verfassung, die Fürsprechsgebühren beim Ehege-
richt abgeschafft hat, wird viele Billigung finden.

Möchten wir mit der nämlichen Freude, wie über die Be-
stimmungen der neuen Verfassung im Gebiete der Kirche und
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Schule, auch über alle spätern Arbeiten der Revisionskommission
sprechen können. Sie wissen, was hier Vieler Freude trübt.
Daß in einer Zeit, wo die Aeufnung der Schulgüter dringen-
des Bedürfniß ist, wenn überall die Schullehrer in aufmunternde
Verhältnisse gebracht und einzelne Gemeinden nicht in die Noth-
weudigkcit versetzt werden sollen, ihre Jugend aus Mangel an
einem genügenden Gehalte für bessere Subjecte StümPern an-
vertrauen zu müssen; daß in einer Zeit, wo man immer mehr
einsieht, wie dringend nothwendig es ist, die Schälgüter armer
Orte mit Geschenken und Vermächtnissen aus reichern Gemein-
den zu bedenken: daß in einer solchen Zeit die Vermächtnisse
erschwert wurden, ist ein auffallender Widerspruch. — Noch
schmerzlicher bedauern Viele die neuen Bestimmungen über das
Erbrecht der Unehelichen bei der Hinterlassenschaft ihrer Väter
u. s. w. Wenn das seltsame Gesetz wirklich bis auf unsere Nach,
kommen sich erhält, so werden sie in den Protokollen der Rcvi-
sionscommission finden, daß es wenigstens nicht ohn« Wider,
sprach entstanden ist. Der Mehrheit der Revisionscommission
gegenüber, welche diese neuen Bestimmungen entwarf, hat
eine bedeutende Minderheit, — bedeutend auch durch ihre An-
zahl, indem sie nur eine Stimme weniger zählte, — nachdrück«

lich gewarnt. Zu den warnenden Stimmen in und außer der
Commission gesellten sich auch mehrere Geistliche. Die meisten
derselben sind zwar der Ansicht, daß sich Geistliche in bürgcr-
liche Streitfragen nicht mischen sollen, weil sie ihre Zeit und
Kräfte, wie ihr Zutrauen, nähern Aufgaben schuldig feien;
hier glaubten sie sich aber, als in einer Sache der Sittlich-
keit und des häuslichen Glückes, zu einem Worte verpflichtet
und fanden auch bei den meisten ihrer Mitehegaumer ent-
schicdene Zustimmung. Mir sind die Gemeinden Herisau,
Teuffen, Speicher, Trogen, Wald, Grub, Wolfhaldcn,
Reute und Gais bekannt geworden, aus denen die Ehegau,
mer, mehr und weniger vollständig, sich beim Revisionsrathc
gegen das neue Gesetz aussprachen. Auch die Mehrheit der
Landsgemeinde hat dasselbe jedoch genehmigt; man darf aber
diese Mehrheit darum nicht verkennen, da das Mitleid mit
dem Lose der unehelichen Kinder Viele bestimmt hat, und
Manche sogar glaubten, sie shrdcrn die Sache der Sittlich-
keit, wenn sie die neuen Vorschläge bestätigen helfen. Die
auffallende Erscheinung einer solchen, meines Wissens völlig
unerhörten Begünstigung der unehelichen Kinder wird bereits
auch bei unsern deutschen Nachbaren verhandelt. Ein nngc-
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nanntet öffentlicher Sprecher ') konnte sich das Räthsel nicht
anders erklären, als daß er annehmen zn müssen glaubte,
wir haben ganz schrecklich viel uneheliche Kinder, und man
habe durch das neue Gesetz die Last derselben nach und nach
dem State und den Gemeinden abnehmen wollen; was
würde er sagen, wenn er wüßte, daß auch im verwichenen
Jahre, in welchem der unehelichen Geburten wol mehr
waren, als das im Durchschnitte gewöhnlich ist, ihr Ver-
hältniß zu den ehelichen nur wie 1 zu 31 war; unter 1457
Geburten hatten wir nämlich 47 von außerehelicher Abkunft^),
unter denen auch diejenigen Kinder mitgezählt sind, die unter
Eheversprechen erzeugt wurden, deren Eltern sich aber noch

nicht verehelicht Habens.

Zm deutschen Courier, Nro. 102.

Urn lisch hatte 83 Geburten, darunter S uneheliche.
Herisau » 263 11 »?

Schwellbrunn -, 73 »? „ 2
Hundweil » 46 » 3 »
Stein 53
Schönengrund -- 17
Waldstatt 43 „ »,

Teuffen » 143 S

Bühler -, 43 „ 2
Speicher » 94 „ „ 3
Trogen 79 „ „ 3
R e hlo bel „ 61 „ „ 2
Wald >, 61 „ „
Grub „ 34 ,/ „
Heiden -, 79 „ 1

Wolfhalden -- 78 „ 1

Lutzenberg -, 23 2
Walzenhausen -- 55 „ 2
Reute -, 31 „ „ 1

Gais 83 »? 4

y „So besitzt dieser Kantonstheil nun", sagt der nämliche Sprecher,
„hierin eine ganz originelle Gesetzgebung, um die ihn jedoch
„schwerlich Jemand beneide» wird, und deren schlimme Folgen
»sich bald zeigen dürften." Nro- 10S.

(Die Fortsetzung folgt.)

(Die nächste Lieferung den 4. Juli.)
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